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Das auf der Titelseite verwendete Bild – Quelle und Autorisierung: Fachstelle Prävention des 
Erzbischöflichen Generalvikariates Paderborn 

1. Einführung 
 
Zu unserem Pastoralverbund gehören die vielfältigsten Menschen allen Alters. 
Jeder einzelne ist ein einmaliges Geschöpf Gottes und hat ein Recht darauf, mit 
Respekt und Wertschätzung behandelt zu werden. Jesus selbst hat gerade das 
vorgelebt (s. z. B. Lk 18, 41) und auch die Würzburger Synode betont: „Das oberste 
Ziel des katechetischen Wirkens besteht darin, dem Menschen zu helfen, dass sein 
Leben gelingt, indem er auf den Zuspruch und den Anspruch Gottes eingeht.“ 1 
 
Diese Grundhaltung spiegelt sich auch in unserer Pastoralvereinbarung von 2013 
wider. Sie beinhaltet natürlich, dass sich gerade alle Kinder, Jugendliche und 
erwachsene schutzbefohlene Menschen in unserer kirchlichen Arbeit und unseren  
Einrichtungen frei entfalten können und in ihren Bedürfnissen  geachtet und 
respektiert werden.  
Die Prävention jeglicher Form von Gewalt, ob physisch, psychisch oder sexuell ist 
deshalb ein grundlegender Bestandteil aller pastoralen Arbeit. 
Bei 9 Kirchengemeinden, 11 Kirchen und Ortschaften und sehr unterschiedlichen 
Bedingungen vor Ort, war es uns selbstverständlich, möglichst viele Menschen in die 
Entwicklung unseres Schutzkonzeptes einzubeziehen, ohne die vielen ehrenamtlich 
Engagierten groß zusätzlich zu belasten. 
Deshalb haben wir Befragungen mittels Fragebögen vorgenommen, teils auch in 
Gesprächen. 
Die sich daraus ergebenen Erkenntnisse sind Grundlage für das vorliegende 
Konzept.  
 
Wir wünschen uns, dass durch die Mitarbeit an diesem Schutzkonzept und auch das 
Lesen unseres Konzeptes noch mehr Menschen als bisher schon sensibel werden 
für die Achtung jeder Menschenwürde und immer mehr Menschen hinsehen statt 
wegschauen, wenn es um diesen Schutz geht. 
 
 

2. Risikoanalyse und Verhaltenskodex 
 
Bei einer Fragebogenaktion (s. 8.1) wurden alle Gruppen- und 
Verbandsverantwortlichen angeschrieben und um Stellungnahme gebeten. Einige 
Gruppierungen haben die Präventionsfachkraft auch eingeladen und den 
Fragenbogen im gemeinsamen Austausch ausgefüllt. Dabei kam es zu folgenden 
Ergebnissen: 
 

2.1  Kirchenvorstände 
 

Unsere Kirchenvorstände haben wir bei der Umfrage einbezogen. Von den 9 
Kirchenvorstände haben zwei die Fragebögen zurückgesendet. 

                                                           
1 Das katechetische Wirken der Kirche. Ein Arbeitspapier der gemeinsamen Synode der Bistümer in 
der Bundesrepublik Deutschland, 1974 
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Obwohl sie in ihrer faktischen Arbeit nicht mit Kindern und Jugendlichen unmittelbar 
zu tun haben, sind sie ein wichtiger Teil des Rechtsträgers und sich ihrer 
Mitverantwortung bewusst.  
Gut war zum Beispiel zu sehen, dass einige Kirchenvorstände die räumliche 
Situation in ihrer Gemeinde aus der Risikosicht heraus in den Blick genommen 
haben und Veränderungen vornehmen wollen. 
  

2.2  Risikoanalyse im Blick auf die Kirchen und Sakristeien  
 

Vorausgeschickt wird, dass alle Küster und Küsterinnen eine 3-U-Std.-Schulung in 
unserem Pastoralverbund absolvieren sollen.  

 

2.2.1 Im Blick auf Gebäude und Raumverteilung 
 

Begünstigende Strukturen wurden bei einigen Kirchen wegen der schlechten 
Beleuchtung von Wegen zu Toiletten oder der Abgeschiedenheit von Toiletten 
oder Messdienersakristeien gesehen. Die zuständigen Kirchenvorstände sind 
informiert und bemühen sich – falls möglich -  um Änderung.  
 

     2.2.2 Umgang in der Sakristei 
 

Küster/in und einzelne Messdiener/innen können in sehr seltenen 
Einzelsituationen  
und sehr kurzen Zeiträumen (geschätzt max. 5 Minuten) alleine in der Sakristei 
zusammen sein. Darin besteht ein Risiko.  
Respektvoller Umgangston und gebotene Distanz mit den Messdiener/innen und 
überhaupt ist in allen Sakristeien selbstverständlich. 
Vor einer Albenkorrektur oder Hilfe beim Anziehen werden die Messdiener/innen 
um Erlaubnis gefragt.  

 

2.3 Jugendraum Küntrop  
 

Bei diesem Offenen Treff für Kinder zwischen 5 und 12 Jahren ist ein Team von 
Ehrenamtlichen im Alter von 16 bis 22 Jahren aktiv. Alle Mitarbeiter/innen haben an 
einer 3-U-Std.-Schulung teilgenommen, da keine Übernachtungen angeboten 
werden. 
1. (Sexualisierte) Gewalt kommt immer mal zur Sprache, aber nur im 

Zusammenhang damit, beim Raufen der Kinder untereinander nicht zu grob zu 
werden, also als Intervention. 

2. Das Abhängigkeitsverhältnis zwischen Leitern und Kindern kann ausgenutzt 
werden, wenn eine 1:1 Betreuungssituation vorliegt, was aber extrem selten bis 
nie der Fall ist. 

3. Täterbegünstigende Struktur ist, dass die Toilettenanlage abseits im Keller liegt.  
 Deshalb geht auch kein Kind allein zur Toilette und es geht auch nie ein/e   
 Betreuer/in allein mit einem Kind zur Toilette, sondern immer zu mehreren. 

4. Gemeinsam vereinbarte Regeln für den Umgang miteinander: 
 

Es gibt gelbe und rote Karten: Wer zu laut ist, bekommt sie, damit der 
respektvolle Umgang miteinander gewahrt bleibt und auf Grenzverletzungen der 
Kinder untereinander hingewiesen werden kann. 
 

Feuer, Schere, Licht ist für Kinder nicht. 
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Hände weg, bzw. Abstand halten zum Backofen. 
 

Alle gebrauchten Tassen werden auf der Spüle abgestellt. 
 

Bitte – Danke. 
 

Wenn ein Kind zurechtgewiesen werden muss, wird erklärt, worum es geht. 
 

Es wird zu gegenseitiger Hilfe ermutigt. 
 

5.  Klar definierte und allen bekannte Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten:  
Eine Teamerin ist für die Kasse zuständig, eine andere für 1. Hilfe und         
Einkauf, ansonsten alles andere nach Absprache. 
 

6. Wenn ein Leitungsteammitglied Hilfe und Unterstützung braucht, gibt es eine 
große Offenheit und Ehrlichkeit im Team, sich gegenseitig zu helfen. Ansonsten 
hilft ein KV-Mitglied, was die räumliche Ausstattung betrifft, der Vikar aus dem 
Pastoralteam ist als Ansprechpartner bekannt und Elke Luig in Sachen 
Prävention.  

 
7. Folgende Wege der Verständigung nutzt das Leitungsteam:  

In der Vorbereitung weitgehend Whatsapp, bei den Treffen das Gespräch. 
Dabei wird darauf geachtet, dass keine persönlichen Informationen über 
Whatsapp weitergegeben werden. 
 

8. Bedingungen, Strukturen oder Arbeitsabläufe, die aus Tätersicht bei der Planung 
und Umsetzung von Taten genutzt werden können: 
- Beim Abholen der Kinder, wenn fremde Kinder von Eltern auch mitgenommen 

werden. Wichtig ist da die Absprache beim Kommen der Kinder, wer wen mit 
elterlichem Einverständnis mitnehmen darf. 

 
Das Leitungsteam hatte bereits zusammen mit den Kindern erarbeitete Regeln. In 
Kombination mit dem vorgeschlagenen Verhaltenskodex der Umfrage (8.1) ergab 
sich daraus folgendes:   

 
Regeln für den Umgang miteinander - Verhaltenskodex Jugendräume 

 
 In Gesprächen sind Sprache und Wortwahl so zu wählen, dass die persönlichen 

Grenzempfindungen der anvertrauten Person geachtet und gewahrt bleiben. 
Kein Anschreien, Respekt auf Augenhöhe! 

 
 Alle Mitarbeitenden achten auf eine durchsichtige, sensible, zugewandte und 

zugleich angemessene Gestaltung von Nähe und Distanz. 
 

 Es gibt keine Vergünstigungen oder Geschenke! 
 

 Filmen und fotografieren setzt grundsätzlich das Einverständnis der Betroffenen 
oder der Erziehungsberechtigten voraus. Gewünschte Fotos werden nur an die 
Eltern verschickt. 
 

 Jeder bestimmt selbst das Maß körperlicher Berührungen durch andere. Andere 
körperlich berühren zu dürfen, erfordert die frei erklärte Zustimmung. Die 
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Berührung muss altersgerecht und angemessen sein und darf das 
pädagogisch/medizinisch sinnvolle und notwendige Maß nicht überschreiten. 

NEIN heißt NEIN! 
 

 Die persönliche Schamgrenze und die Intimsphäre der anvertrauten Person ist in 
jedem Fall zu achten. Jedes Verhalten, das die Intimsphäre verletzt, ist zu 
unterbinden. 
Gemeinsame Übernachtungen gehören nicht zum Programm.   
 

 Die Auswahl von schriftlichem Arbeitsmaterial, Computersoftware, Filmen und 
Spielen hat pädagogisch verantwortlich und altersgerecht zu erfolgen. 
Kinder- und Jugendschutzbestimmungen sind einzuhalten. 
 

 Verantwortliche und Bezugspersonen sind verpflichtet, bei der Nutzung jedweder 
Medien durch minderjährige Schutzbefohlene auf eine gewaltfreie Nutzung zu 
achten. 
Filme, Computerspiele oder Druckmaterial mit pornographischen Inhalten sind in 
diesem Zusammenhang kein Thema. 
 

 Bei der Gestaltung von pädagogischem Programm ist jede Form von Gewalt, 
Nötigung, Drohung oder Freiheitsentzug ebenso untersagt wie jede Art von 
Disziplinierung in solcher Weise. 
Erzieherische Maßnahmen müssen angemessen und im direkten Bezug zu evtl. 
Fehlverhalten stehen! 
Mutproben werden grundsätzlich untersagt. 
 
 

2.4 Schützenbruderschaft (Jungschützen) St. Lambertus, Affeln 
 

Der geschäftsführende Vorstand bietet Angebote für Jungschützen ab 16 Jahren an. 
Dabei sind Themen wie körperliche oder sexualisierte Gewalt noch nicht zur Sprache 
gekommen. 
Täterbegünstigende Strukturen werden trotzdem gesehen: 
Uneinsehbare Räume und die Toilettenanlage 
Als Idee, mit diesem Risiko umzugehen, wird das Vier-Augen-Prinzip genannt.  
Der nachfolgende Verhaltenskodex wird voll unterschrieben (siehe 3.). 

 
 

2.5  Kolpingsfamilie Garbeck  
  

Es werden Aktionen wie die Altpapiersammelaktion angeboten, bei denen 
Jugendliche beteiligt sind. Für diese punktuellen Kontakte ist keine Schulung 
vorgesehen. Die Verantwortlichen der Aktion sind allerdings geschult.  
Ein wichtiges Projekt sind die einwöchigen Ferienspiele in den Sommerferien.   
 
Täterbegünstigende Strukturen oder Situationen sind nur erkennbar, wenn ein      
Leitungsteammitglied sich alleine mit einem Betreuungskind in einem Raum aufhält. 
Solche Situationen werden aber grundsätzlich vermieden. 
Auch bei der die Woche abschließenden gemeinsamen Übernachtung im Pfarrheim 
wird darauf geachtet, dass Kinder und Betreuer grundsätzlich getrennt schlafen und 
die Intimsphäre jedes einzelnen gewahrt bleibt. 
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Es wird darauf geachtet, dass alle Mitglieder des Leitungs- und Betreuungsteams an 
einer 3- oder bei Teilnahme an der Übernachtung an einer 6-U-Std.-Präventions-
schulung teilgenommen haben.  
           

   2.6 Erstkommunionkatechese 
 

Die Erstkommunionkatechese für die Kinder des 3. Schuljahres findet in unter-
schiedlichen Gruppen statt, die alle von geschulten und sensibilisierten 
Katechetinnen geleitet werden (mindestens 3-U-Std.-Schulung). 
Gefährdungsmomente sind zur Zeit nicht erkennbar. Bei den meisten 
Veranstaltungen sind Elternteile oder andere Familienangehörige mit anwesend wie 
bei Weggottesdiensten oder Gruppenstunden werden sogar von diesen im 
Elternteam gehalten. Bei den katechetischen Nachmittagen sind mindestens zwei 
Katechetinnen anwesend, meistens aber auch noch zusätzlich helfende Eltern. Der 
Grad der Beziehungen bleibt im punktuellen professionellen Bereich. Individuelle 
Sonderbegleitung gibt es nur für Kinder, die nicht die Regelschulen besuchen. Bei 
den Hausbesuchen ist dann aber ein Elternteil anwesend oder in Reichweite des 
Kindes (max. 2 – 3 pro Jahrgang). 

 
 

   2.7 Firmvorbereitung 
 

Eingeladen sind Jugendliche zwischen 13 und 16 Jahren.  
Alle Firmmitarbeiter und –mitarbeiterinnen sind entsprechend den Notwendigkeiten 
geschult, waren aber auch vorher schon sensibel im sozialen Umgang (Je nach 
Konzept mindestens 3-U-Std., bei Wochenende auch 6-U-Std.-Schulungen).   
Gerade bei den Firmfreizeiten oder –wochenenden gibt es mehr Situationen, in   
denen Abhängigkeitsverhältnisse ausgenutzt werden können, vor allem bei Freizeit-
aktivitäten wie Sport und Schwimmen und natürlich bei nächtlichen Zimmer-
kontrollen.  
       
Dabei gilt vor allem in Häusern mit weitläufigem Gelände: „Wer sucht, der findet!“ 
Deshalb gilt als grundlegend: Kein Leitungsteammitglied agiert alleine.  
Für den Umgang gelten die normalen, wertschätzenden Regeln des sozialen  
Miteinanders.  Ansonsten wird im Verhaltenskodex (2.15) etwas ganz  
Entscheidendes ausgesagt: „Jeder bestimmt selbst das Maß körperlicher  
Berührung durch andere.“ Deshalb: Immer fragen. 
       
Andere Risikosituationen, die zur Zeit gesehen werden: 

- Anmeldegespräche, bei denen ein Hauptamtlicher mit einem Jugendlichen    
             zusammensitzt. 
 - Bei Beichtgesprächen befindet sich ein Jugendlicher mit einem  
   Erwachsenen/Priester alleine in einem Raum.  
 - Bei den Firmkatechesen äußern sich Jugendliche manchmal auch sehr  
   persönlich. Wer es darauf anlegt, kann sich natürlich durch diese  
   persönlichen Äußerungen ein „Bild“ von möglichen Opfern machen. 
  
Da in diesen Situationen das seelsorgerische Interesse überwiegt, sind gerade in 
diesem Bereich alle Mitarbeiter/-innen geschult. Es gilt große Vertraulichkeit im 
Umgang mit persönlichen oder sogar intimen Gesprächs-inhalten. Und noch einmal: 
Kein Leitungsteammitglied agiert alleine.  
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Gruppenregeln sollten mit den Firmbewerbern/innen gemeinsam erarbeitet werden,  
in denen auch auf mögliche Risiken hingewiesen werden kann.  
Im Vorfeld werden die Verantwortlichkeiten für Gruppen- und Projektleitung klar       
abgesprochen und allen ist bekannt, bei wem sie sich Hilfe im Notfall holen können. 
 
Dabei sind Teamgespräche ganz wichtig. Durch die intensiven Präventions-  
schulungen werden Inhalte der Prävention sowohl im Leitungsteam als auch in  
den Firmgruppen immer mal wieder zur Sprache gebracht.  
 
In Balve wird gerade ein neues Firmkonzept entwickelt, in dem auch die oben  
genannten Aspekte berücksichtigt werden sollen.  
Mit jeder neuen Firmvorbereitung stellt sich auch immer wieder die Frage, welche 
neuen Teammitglieder präventiv geschult werden müssen. 
  
 

   2.8 MINI-Gottesdienst-Kreise 
 

Es werden Gottesdienste für Familien mit Klein- und Kindergartenkindern   
selbständig von ehrenamtlichen Teams angeboten.  
Dabei werden keine Gefährdungsmomente gesehen, da alle Kinder unter  
elterlicher Aufsicht stehen.     
Auf Grund dieser Rückmeldungen und der Tatsache, dass bei den  MINI-
Gottesdiensten grundsätzlich die Eltern oder von den Eltern beauftragte   
Betreuungspersonen die Kinder begleiten, finden wir es ausreichend, wenn alle  
verantwortlichen Leitungen von MINI-Gottesdiensten eine Selbstverpflichtungs-   
erklärung unterschreiben und bei den Jahresplanungstreffen von der Präventions- 
fachkraft diesbezüglich sensibilisiert werden. 
 
 

    2.9 Familiengottesdienstkreise 
 

Die Kreise bereiten Familienmessen vor und gestalten sie in der Regel unter  
Beteiligung von Kindern im Grundschulalter für Familien mit Kindern von 5 bis 15  
Jahren. 
Gefährdungsmomente werden beim Üben gesehen, wenn Kinder mal alleine 
kommen. Aber auch dann sind immer mehrere Verantwortliche vom Kreis  
anwesend.    
Beim Mitnehmen von Kindern muss sichergestellt werden, dass die Eltern dazu  
eingewilligt haben. 
Da, wo der Zugang zu den Toiletten schlecht beleuchtet ist, muss Begleitung  
ermöglicht werden.   
 
Es gelten die normalen Grundregeln des respektvollen Umgangs. Der Verhaltens-   
kodex wird voll unterschrieben.  
Wenn Hilfe gebraucht wird, wissen alle, dass sie sich an eine Person des 
Hauptamtlichenteams wenden können.  
Die Verständigung passiert über Gespräche, Emails und Whatsapp. 
Bei der Vorbereitung von Familiengottesdiensten geht es nur um punktuelle     
Kontakte mit Kindern oder jüngeren Jugendlichen, bei denen auch immer mehrere  
Erwachsene und mehrere Kinder zugegen sind. 
Deshalb sollen auch in diesem Bereich alle Mitglieder der Familiengottesdienst- 
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kreise eine Selbstverpflichtungserklärung unterschreiben und bei den jährlichen   
Planungstreffen dies bezüglich immer wieder sensibilisiert werden, jeweils unter  
einem anderen Gesichtspunkt.  
 
 
 

    2.10 Messdiener/innen 
 

Das Angebot ist für Kinder und Jugendliche ab der 1. Kommunion im 3. Schuljahr,          
die diesen liturgischen Dienst übernehmen möchten. Angeboten werden die  
Einführung und Vertiefung zum Messdienerdienst mit Gruppen- und Übungsstunden, 
zum Teil auch Ausflüge und Unternehmungen. 
Körperliche oder sexualisierte Gewalt war erst einmal Thema bei einem Gespräch  
über die Präventionsschulungen, die Aufsichtspflicht der unter 16-jährigen Leiter,  
und wurde von einem Kind selbst in einer Gruppenstunde aus Interesse  
eingebracht. 
 

     Die Abhängigkeitsverhältnisse können ausgenutzt werden bei  
  1:1-Situationen, in Zusatzausbildungsstunden, durch Körperkontakt bei der Hilfe  
  zum Ankleiden, bei Freizeit- oder Übernachtungsfahrten, bei großer räumlicher  
  Enge in einigen wenigen Sakristeien, eventuell vor oder nach den Übungsstunden  
  der Messdiener/innen. 
     Begünstigende Situationen oder Strukturen werden gesehen, 
  wenn die Toilette außerhalb gelegen ist, sodass immer ein Betreuer mit dem Kind   
  und dem Schlüssel mitgehen muss und wenn der Weg außerdem noch schlecht  
  beleuchtet ist. Wenn es Räume gibt, die schlecht einsehbar sind, wie z. B. die  
  Messdienersakristei und der dahinter gelegene Dachboden in Balve. 
     Ideen zum Umgang mit den Risiken: 
  Bessere Beleuchtung oder Pfarrheimtoilette z. B. in Mellen,  
  in Balve die Tür zum Dachboden geschlossen halten und die Toilettentür vorab 
  aufschließen. 
    Vereinbarte Regeln: 
„Standart-Regeln“ für ein gutes Miteinander: einander zuhören, ausreden lassen, 
Pünktlichkeit / Respekt / Freundlichkeit, körperliche Berührung nicht ohne 
Zustimmung. 
Durch die Einhaltung der in der Schulung erlernten und erworbenen Kenntnisse    
und Fähigkeiten sind keine weiteren mehr notwendig. 
 

Aufgaben in den Leitungsteams werden spontan verteilt. Alle machen alles und 
helfen, wo Hilfe gebraucht wird. 
 
    Wenn Hilfe gebraucht wird, wissen die Messdiener/innen und ihre Leiter/innen, 
dass sie sich an die Gemeindereferentin, die Pfarrsekretärinnen, einen der Pastöre, 
den Vikar und alle Gruppenmitglieder der Leiterrunde oder im Ernstfall an die  
Polizei wenden können.  
    Wege der Verständigung sind Gespräche, Emails, Whatsapp, zum Teil nur unter  
den Leitenden, zum Teil auch mit Eltern.  
 

    Folgende Bedingungen, Strukturen oder Arbeitsabläufe, die aus Tätersicht  
    bei der Planung und Umsetzung von Taten genutzt werden können, werden  
    gesehen: 
-   Die Gruppenstunden beginnen regelmäßig zur selben Uhrzeit. 
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-   Beim Anziehen der Chorkleidung sind die Messdiener/innen häufig ohne weitere  
    Aufsicht in der Messdienersakristei 
-   Heimweg der Messdiener/innen 

 

Alle Leitungen von Messdienergruppen werden aus den genannten Gründen in 3-U-
Std.-Schulungen sensibilisiert. Wenn Übernachtungsfahrten durchgeführt werden, 
erhalten diese Leitungspersonen 6-U-Std.-Schulungen. 
 
 

    2.11 Instrumentalkreise 
 

Es gibt in Garbeck „Die kleine Band“ mit einer klaren organisatorischen und 
musikalischen Leitung. Genau so ist es mit dem Instrumentalkreis in 
Langenholthausen. 
Diese Angebote gibt es für Kinder und Jugendliche ca. ab 8 Jahre, die sich 
musikalisch in die Mitgestaltung von Familien- und auch Jugendgottesdiensten 
einbringen möchten. 
Da die Leitung der „Kleinen Band“  wegen des Vorhandenseins wichtiger 
musikalischer Infrastruktur in privaten Räumen probt, könnte dies als Risiko bewertet 
werden. 
Ein Wechsel in die öffentlichen Räume des Pfarrheimes wäre für den Kreis erheblich 
umständlicher, aber möglich, wenn die Teilnehmer/-innen das vorziehen. 
Der Instrumentalkreis Langenholthausen probt generell in Gemeinderäumen. 
 

Vereinbarte Regeln sind: 
Wenn die Leitung spricht oder vorspielt, ist Ruhe. 
Es wird nicht dazwischen gespielt. 
Jeder räumt am Ende der Probe seinen Platz auf. 
Die Verständigung erfolgt im Gespräch oder per Mail, z. Teil auch bei 
Terminabsprachen per Whatsapp.  
Die Leitungsverantwortlichen müssen mindestens an einer 3-U-Std.-Schulung 
teilgenommen haben. 
 
 

    2.12  Pfarrbücherei Heilige Drei Könige, Balve-Garbeck 
 

In der Bücherei sind 11 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die abwechselnd, in der 
Regel zu zweit in den Öffnungszeiten der Bücherei bei weit geöffneten Türen 
anwesend sind. Es wird Lese-, Hör- und DVD-Material für alle Altersgruppen 
angeboten, natürlich auch für Kinder und Jugendliche. 
Der nur sehr punktuelle Kontakt und die offenen Türen lassen keine 
Gefährdungsmomente erkennen. Die 1:1-Situation, dass nur ein Mitarbeiter/eine 
Mitarbeiterin alleine während einer Öffnungszeit anwesend ist, kommt allerdings 
auch mal vor.  
Deshalb sollen alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eine Selbstverpflichtungs-
erklärung ausfüllen und bei Mitarbeitertreffen sensibilisiert werden.  

 
 

    2.13 Sternsinger 
 

Die Sternsingeraktion wird einmal jährlich für Kinder und Jugendliche ca. ab 5 Jahre 
zum Teil auch nur für die Messdiener/-innen angeboten. 
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Abhängigkeitsverhältnisse können höchstens ausgenutzt werden 
in 1:1-Situationen und im Körperkontakt beim Ankleidenhelfen. 
Die meisten sehen absolut keine Abhängigkeitsverhältnisse, zumal die Vorbereitung 
und Durchführung der Aktion von vielen Eltern begleitet wird. 
 
Täterbegünstigende Situationen oder Strukturen werden auch hier wieder 
nur in der schlechten Beleuchtungssituation (Mellen) gesehen oder durch 
Gefährdungsmomente beim Klingeln an fremden Haustüren. 
 
Vereinbarte Regeln: 
Dadurch dass Kinder, Eltern und Betreuer/innen sich untereinander kennen, ist ein 
respektvoller Umgang selbstverständlich. Zuständigkeiten und Aufgaben im 
Organisationsteam sind abgesprochen.  
 
 
Wenn Hilfe und Unterstützung gebraucht wird, wissen alle, 
dass sie sich an die Gemeindereferentin, einen der Pastöre oder die 
Pfarrsekretärinnen wenden können. In der Regel werden Probleme innerhalb des 
Teams besprochen und geregelt. Dabei wird im Gespräch, per Email oder Whatsapp 
kommuniziert. 
 
Es werden keine Bedingungen, Strukturen oder Arbeitsabläufe gesehen, die aus 
Tätersicht bei der Planung und Umsetzung von Taten genutzt werden können. 
Zum Teil werden Verhaltensregeln in den Kinder-Sternsinger-Gruppen thematisiert. 
Insgesamt gibt es meist nur wenige Vorbereitungstreffen sowie den Tag der 
Sternsingeraktion selbst. Darüberhinaus gibt es z. B. keine „Einzelstunden“ einzelner 
Kinder mit Einzelpersonen. 
Da es bei der Sternsingeraktion auch um einen punktuellen Kontakt mit Kindern und 
Jugendlichen geht, werden alle Mitarbeitenden bei einem Vorbereitungstreffen durch 
das Ausfüllen der Selbstverpflichtungserklärung und gezielte Hinweise geschult, z. B. 
Erlaubnis einzuholen bei der Hilfe beim An- oder Auskleiden.   
 
 

    2.14 Weitere Gruppierungen, Verbände und Organisationen 
 

Folgende Gruppierungen haben zurückgemeldet, dass sie keinen Kontakt mit 
Schutzbefohlenen oder ein eigenes Schutzkonzept haben: 
- Arbeitskreis Neujahrssingen in Blintrop 
- Caritas St. Agatha Blintrop:  

Es werden für Senioren Frühstücke und Kaffeetrinken angeboten und Besuche 
gemacht bei Krankheit und Geburtstagen. 
Hierbei spielte das Thema körperliche oder sexualisisierte Gewalt bisher noch 
keine Rolle. 

- Bei einem Gespräch mit der Caritaskonferenz Garbeck zu der Frage „Warum sie 
den Fragebogen zugeschickt bekamen?“, wurde folgendes deutlich: 

      Geschulte Caritasmitarbeiterinnen gehen noch einmal mit einem anderen Blick zu  
      Hausbesuchen in Familien. Denn am häufigsten passiert sexualisierte Gewalt im  
      häuslichen vertrauten Umfeld. Ein geschultes Ohr wird eher hellhörig für einen  
      meist versteckten Opferhinweis.   
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- Kolpingsfamilie Balve 
Da es zurzeit keine Kinder- oder Jugendgruppen gibt, hat die Ortsgruppe den 
Fragebogen nicht ausgefüllt.   
  

- kfd und Caritas St. Lambertus Affeln 
Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen kümmern sich um Frauen und Senioren. 
Kinder und Jugendliche gehören nicht dazu. Dem Verhaltenskodex wird 
zugestimmt und grundsätzlich wird die Entwicklung eines Schutzkonzeptes 
befürwortet.  

- Die kfd Eisborn gibt an, dass sie für Senioren und Familien Angebote machen 
und Gottesdienste in der Kirche gestalten, aber in Bezug auf Schutzbefohlene 
keine Risiken in ihrer Arbeit sehen, da die elterliche Verantwortung bei den 
Familienangeboten greift.   

- Ansonsten handelt es sich bei der kfd um einen eigenständigen Verband, der 
auch ein eigenes Schutzkonzept entwickeln muss oder schon hat. Bei den vielen 
aktiven Krabbelgruppen wird die Elternverantwortung betont und deshalb kein 
Handlungsbedarf gesehen. 

- Auch die Schützenbruderschaften müssen ihre eigenen Schutzkonzepte 
entwerfen, sofern sie mit Schutzbedürftigen zu tun haben. 

- Die KLJB hat bereits ein eigenes diözesanes Schutzkonzept und alle Mitglieder 
der Leiterrunde Langenholthausen, die auch das jährliche Zeltlager 
mitverantworten, nehmen an 6-U-Std. verbandlichen Präventionsschulungen teil. 

       
- Der Malteser Verbund (MHD) hat ebenfalls ein ausführliches eigenes diözesanes 

Schutzkonzept, das der Präventionsfachkraft zur Verfügung gestellt wurde und 
auf Wunsch gerne eingesehen werden kann. 

 

   
3.   Allgemeine Regeln für den Umgang miteinander  

  

Der Verhaltenskodex  
für den Pastoralverbund Balve-Hönnetal allgemein 

 
 „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst!“ (Mk 12.31) Grundsätzlich gilt also: 
Behandle andere so, wie du selbst behandelt werden willst! (s. auch Tob 4,15) 
Das bedeutet: Wir wollen alle grundsätzlich respektvoll und wertschätzend 
miteinander umgehen, verbunden in der Liebe Christi.  
Das drückte sich auch in den meisten Rückmeldungen zur Risikoanalyse und zum 
Verhaltenskodex aus. Fast alle Befragten haben den nachfolgenden Regeln zugestimmt. 
Da wo nicht zugestimmt wurde, sah man in der Tätigkeit keinen Bezug zu der/n Regel/n. 
Abgelehnt wurde keine davon, höchstens noch präzisiert. 
 

- In Gesprächen sind Sprache und Wortwahl so zu wählen, dass die persönlichen 
Grenzempfindungen der anvertrauten Person geachtet und gewahrt bleiben. 

 

- Alle Mitarbeitenden achten auf eine durchsichtige, sensible, zugewandte und 
zugleich angemessene Gestaltung von Nähe und Distanz. 

 

- Vergünstigungen oder Geschenke durch Mitarbeitende an einzelne anvertraute 
Personen sind nur erlaubt, wenn sie in einem sinnvollen und angemessenen 
Zusammenhang mit der Aufgabe stehen. Normalerweise gibt es solche 
Geschenke nicht. 
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- Filmen und fotografieren und eine Veröffentlichung oder Weitergabe eines 
Personenfotos – insbesondere in sozialen Netzwerken und Internetforen – setzen 
die Zustimmung des Betroffenen und des Erziehungsberechtigten voraus. Deshalb 
wird normalerweise nicht gefilmt oder fotografiert. (s. Anhang 7.5) 
Das allgemeine Persönlichkeitsrecht, insbesondere das Recht am eigenen Bild, ist           

     zu achten. 
 

- Als Kirche haben wir kaum Einfluss auf den Umgang mit Medien. Die 
Verantwortung liegt bei den Kindern und Jugendlichen und ihren 
Erziehungsberechtigten. Jedoch sollen Kinder und Jugendliche dazu angehalten 
werden, auch in der Kommunikation per Internet oder dergleichen, Respekt und 
Umsicht walten zu lassen und strikt auf verunglimpfende Texte und entwürdigende 
Fotos zu verzichten.  

     Darüber hinaus ist die Nutzung von sozialen Netzwerken im Kontakt mit  
     Minderjährigen, zu denen ein Betreuungsverhältnis besteht, nur im Rahmen der  
     gültigen Regeln und Geschäftsbedingungen zulässig.  
 

- Jeder bestimmt selbst das Maß körperlicher Berührungen durch andere. Andere 
körperlich berühren zu dürfen, erfordert die freie erklärte Zustimmung. Die 
Berührung muss altersgerecht und angemessen sein und darf das 
pädagogisch/medizinisch sinnvolle und notwendige Maß nicht überschreiten.  

 

- Die persönliche Schamgrenze und die Intimsphäre der anvertrauten Person ist in 
jedem Fall zu achten. Jedes Verhalten, das die Intimsphäre verletzt, ist zu 
unterbinden.  
o Gemeinsames Umkleiden, gemeinsame Körperpflege und gemeinsames 

Duschen mit Schutzpersonen sind nicht gestattet. 
o Mitarbeitende übernachten normalerweise nicht gemeinsam mit den 

Anvertrauten in einem Raum. 
o Sollte aus Aufsichtsgründen ein Betreten der Sanitär- bzw. Schlafräume durch 

Mitarbeitende erforderlich sein, geschieht dies nur in Begleitung einer weiteren 
erwachsenen Person. 

o Die Übernachtungen finden möglichst geschlechtergetrennt statt. 
 

- Die Auswahl von schriftlichem Arbeitsmaterial, Computersoftware, Filmen und 
Spielen hat pädagogisch verantwortlich und altersgerecht zu erfolgen. 

     Kinder- und Jugendschutzbestimmungen sind einzuhalten. 
Verantwortliche und Bezugspersonen sind verpflichtet, bei der Nutzung jedweder                                                                                                                                                                                                                                           
Medien durch minderjährige Schutzbefohlene auf eine gewaltfreie Nutzung zu  
achten. 
Sie sind verpflichtet gegen jede Form von Diskriminierung, gewalttätigem oder 
sexistischem Verhalten sowie (Cyber-)Mobbing Stellung zu beziehen. 
Filme, Computerspiele oder Druckmaterial mit pornographischen Inhalten sind in 
allen kirchlichen Zusammenhängen verboten.  

 

- Bei der Gestaltung von pädagogischem Programm ist jede Form von Gewalt, 
Nötigung, Drohung oder Freiheitsentzug ebenso untersagt wie jede Art von 
Disziplinierung in solcher Weise. 

 

- Erzieherische Maßnahmen müssen angemessen und im direkten Bezug zu evtl. 
Fehlverhalten stehen. Im Einzelfall kann ein Ausschluss von der Gruppe verfügt 
werden, wenn die Bereitschaft, sich an vereinbarte Regeln zu halten, dauerhaft 
ausbleibt. Jegliche Anwendung von Gewalt zur Disziplinierung lehnen wir ab. 

 

- Mutproben werden grundsätzlich nicht erlaubt. 
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- In vielen Gruppen wird Wert darauf gelegt, dass Eltern unterstützend 
miteinbezogen und über geplante Abläufe informiert werden.  

 
Dieser Verhaltenskodex wird allen Gruppen, Verbänden und der Öffentlichkeit über 
Aushänge in den Pfarrheimen und Emails an die Vorstände zur Umsetzung und 
Vertiefung zur Verfügung gestellt. 
   

 
 

 

4. Die Kultur der Achtsamkeit fördern – Maßnahmen und Schulungen  
 
Vielfach stoßen die für die Prävention Verantwortlichen auf Widerstand, wenn es 
darum geht, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen oder gar an einer Schulung 
teilzunehmen, meistens weil man die Sensibilisierung für überflüssig hält, nicht in den 
Täterverdacht hineinkommen möchte oder einfach eine zeitliche Überforderung 
zusätzlich zu dem eigentlichen Ehrenamt befürchtet.  
Wer allerdings aufmerksam das 2. Kapitel gelesen hat, wird gemerkt haben, dass es 
bei aller Sensibilität immer noch viel zu lernen gibt. Jedes Opfer ist eines zu viel. Das 
zu verhindern ist unsere christliche Pflicht, die viel zu lang in der Kirche nicht ernst 
genommen wurde. 
Deshalb setzen auch wir uns dafür ein, dass alle Verantwortlichen ab 16 Jahre, die 
mit Schutzbefohlenen im Rahmen der kirchlichen Gemeindearbeit und in den 
kirchlichen Verbänden in Kontakt kommen, für das Thema sensibel gemacht werden:  
 
- Grundsätzlich für alle nebenamtlich im kirchlichen Dienst Tätigen – die 

keinen Kontakt mit Kindern und Jugendlichen haben (z. B. nebenamtliche 
Organisten und Pfarrsekretärinnen) 

Selbstverpflichtungserklärung + Augen-auf-Bröschüre,  
freiwillig auch gerne eine 3-U-Std-Schulung  

- Punktueller Aktionskontakt  (z. B. Sternsinger- oder andere Sammelaktionen, 
Krippenspielprobe, Bücherei, MINI- und Familiengottesdienstkreise):  
                Selbstverpflichtungserklärung + Auge-auf-Broschüre  
 

- Tagsüber-Kontakt (z. B. regelmäßige Gruppenstunden bei Messdienern, Firm- 
und Erstkommunionkatechese):  
                Grundinformation = Selbstverpflichtungserklärung + 3-U-Std.-Schulung 
 

- Übernachtungs-Kontakt (z. B. Ferienspiele, Freizeiten):  
                 Basis = Selbstverpflichtungserklärung + 6-U-Std.-Schulung + ein  
                 erweitertes polizeiliches Führungszeugnis 
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- Hauptamtlichkeit (Pastoral Tätige, Erzieher-innen, Organisten):      

Selbstverpflichtungserklärung + Intensivschulung = mindest. 12- U-Std. + ein 

erweitertes polizeiliches Führungszeugnis 

Alle 5 Jahre erfolgt eine Schulung zur Auffrischung des Themas.  

Die Präventionsfachkraft trägt in Zusammenarbeit mit der Sekretärin von St. Blasius 

dafür Sorge, dass der Schulungsbedarf und die absolvierte Teilnahme dokumentiert 

und nachgehalten werden. 

Außerdem sind differenziert nach den Zielgruppen auch jederzeit Möglichkeiten zum 

Austausch oder zu themenspezifischen Fortbildungen (z. B. Sexting – Internet und 

Gewalt) vorhanden.   

Wichtig ist auch die verstärkte Sensibilisierung für die Risiken des weit verbreiteten 

Gebrauchs von Whatsapp. 

Vielfach sehen wir erst einmal die Kinder und Jugendlichen als Schutzbefohlene.   

Die Schutzbedürftigkeit von Erwachsenen wie Alte, Kranke oder Behinderte wird 

dabei häufig noch nicht gesehen. Sie wird in Gesprächen mit den Erwachsenen-

verbänden verstärkt in den Blick genommen werden.  

In vielen Bereichen werden außerdem auch Kinder und Jugendliche selbst sensibel 

gemacht. Zum Beispiel: 

- Kindertageseinrichtungen und den Grundschulen (z. B. „Mut tut gut!“, „Mein 

Körper gehört mir!“, „Stopp-Regel“, …Selbstbehauptungs- und Sozialtrainings),  

- Selbstverteidigungs- und Selbstbehauptungskurse für Mädchen und Jungen, 

- bei Sportangeboten (z. B. Messdiener-Fußballturnier), 

- in erlebnispädagogischen Angeboten und Aktionen wie Wochenend- und 

Ferienfreizeiten oder Ferienspielen   

- in sexualpädagogischen Angeboten  

- in medienpädagogische Angeboten 
 
Die Präventionsfachkraft wird in Zusammenarbeit mit den zuständigen Leitungs-
teams die Bedeutung von Stärkungsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche in der 
bestehenden Gruppen- und Projektarbeit in den Blick nehmen und gemeinsam mit 
den Verantwortlichen auch ausdrücklich solche Stärkungsmaßnahmen initiieren, falls 
sie noch nicht erfolgen.  
 
 

5. Beratungs- und Beschwerdewege 
 

Für sinnvolle Beschwerdewege müssen Rahmenbedingungen geschaffen werden 
und eine grundsätzlich positive Haltung zu Beschwerden vorhanden sein. Deshalb 
setzen wir uns für eine gute Feedback- und auch Streitkultur ein, in der es um die 
Möglichkeit geht, offen positive und auch negative Kritik äußern zu können. Jede 
Äußerung wird ernst genommen. So soll auf die Dauer eine angemessene 
Beschwerdekultur entwickelt werden, bei der sich alle beteiligten Menschen 
einbringen können. 
In vielen unserer Gruppen gibt es nach Veranstaltungen oder Gruppenstunden eine 
Feedbackkultur. In einem solchen Miteinander werden die Rechte der 
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Teilnehmenden, Leitenden und Schutzbefohlenen geachtet und gefördert und 
Grenzverletzungen wahrgenommen.  
Beschwerden betreffen in der Regel unterschiedliche Zuständigkeiten: Räumliche 
Gegebenheiten, Material und Ausstattung, Gruppenkultur und Leitung, Konflikte in 
der Teilnehmergruppe, Übergriffigkeiten in welcher Form auch immer und in 
sexualisierter Form besonders oder anderes mehr. 
Deshalb ist es wichtig, Zuständigkeiten abzusprechen, zu kennen und allen 
Beteiligten durchsichtig zu machen. Die Beteiligten wissen so, an wen sie sich bei 
welchen Beschwerden wenden können. 
Unser Beschwerdemanagement hat dabei natürlich vor allem das Ziel, 
schutzbefohlene Menschen vor unangemessenem Handeln zu schützen und die 
Qualität des pädagogischen und auch pastoralen Handelns zu verbessern.  
Wir sehen darin die Chance, auf Fehler aufmerksam zu werden und daraus lernen zu 
können. 
 

Rückmeldungen und Beschwerden sind persönlich, über dritte oder auch 
anonym möglich: 

- Persönlich durch unmittelbare Gespräche mit der betreffenden Person selbst 
und/oder der zuständigen Leitung oder einem Gesamtverantwortlichen. 

 

- Über eine dritte Person, die sich zum Anwalt der betroffenen Person macht und 
deshalb den Kontakt sucht. 

 

- Postalisch, telefonisch oder per Email an die entsprechenden Personen oder alle 
Pfarrämter. Sie werden je nach Beschwerde an die entsprechend Zuständigen 
weitergereicht zur Einleitung weiterer Schritte.   

 

- Bei dem Verdacht oder dem Anzeigen von sexualisierter Gewalt auch direkt an die 
Präventionsfachkraft des Pastoralverbundes über die bekannten 
Kommunikationswege (siehe nachfolgende Interventionswege und 
Handlungsleitfäden). 

 

- Anonym als postalische Mitteilungen an eines der Pfarrämter oder genannten 
Personen. 
 
Die konkreten Ansprechpartner sind unter 6.3 zu finden. 
 
 

6. Interventionswege 
 

Wenn ein Verdacht oder ein Konfliktfall wahrgenommen wird, kann die 
Präventionsfachkraft eingeschaltet werden, auch um zu helfen, die Situation 
einzuschätzen und gegebenenfalls weitere Schritte gemeinsam zu überlegen und 
einzuleiten. Solche Erstgespräche werden kurzfristig gewährleistet. 
Was im Verdachtsfall zu tun ist, ist einem der beiden nachfolgenden Schaubilder zu 
entnehmen. Qualifizierte Ansprechpartner sind unter 6.3 zu finden. 
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Keine AKUTE Gefährdung  

erkennbar, 

aber der junge Mensch  

oder die Familie  

   braucht Hilfe und Unterstützung: 

Weiterleiten 

an Jugendamt,  

Beratungsstellen o. a. 

 

6.1 Handlungsleitfäden 
 

Handlungsleitfaden – minderjährige Schutzbefohlene: 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sofortige Mitteilung an …. 
 Leitungsebene (Vorstand  Rechtsträger) 

 

 Bei Vermutungen gegen einen kirchlichen 
 

Gefahr in 

Verzug: 

Sofortige 
Mitteilung an 

das Jugendamt, 
ggfs. Polizei 

 

Erste Information / Wahrnehmung von „gewichtigen Anhaltspunkten“ für eine 

Kindeswohlgefährdung 

Anhaltspunkte  

 

unbegründet 
 

Kein 

Handlungsbedarf 

 Dringlichkeitsprüfung: Gefahr in Verzug? 
 Ruhe bewahren 
 Eigene Wahrnehmungen ernst nehmen! 

Keine überstürzten Aktionen und 
Alleingänge! 

 Verhalten / Auffälligkeit des betroffenen 
jungen Menschen 

 beobachten, Notizen mit Datum/Uhrzeit 
anfertigen. Ggfs. Verdacht mit anderen 
Teamern besprechen und gemeinsam 
Auffälligkeiten / ungute Gefühle ins Wort 
bringen und dokumentieren. 

Erhärtet sich der Verdacht aus Sicht des Teams 

Anhaltspunkte  

 

unbegründet 

 

 

Kein Handlungsbedarf 

Besonnen handeln! Eigene Grenzen und Möglichkeiten erkennen und akzeptieren. 
 

Kontaktaufnahme und Absprache zum weiteren Vorgehen zum Wohle  
des jungen Menschen mit der Präventionsfachkraft, Beratungsstellen, o. a. 
 

Informationssichtung – Welche Tatsachen sind bekannt? 
 

Hypothesebildung – Lassen die vorliegenden Informationen und Anhaltspunkte auf eine   
Gefährdung schließen?   
 

Dokumentation der Beratungsergebnisse und Festlegung des weiteren Vorgehens. 

Gefahr in Verzug: 

 

ÜBERGEBEN 
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Keine AKUTE Gefährdung  

erkennbar, 

aber der Mensch  

oder die Familie  

   braucht Hilfe und Unterstützung: 

 

Weiterleiten an 

 sozialpsychiatrischen Dienst,  

Beratungsstellen o. a. 
 

 

Sofortige Mitteilung an: 
 Leitungsebene 
(Vorstand, Rechtsträger) 
 Bei Vermutung gegen  
einen kirchl. Mitarbeiter: 
Kontaktaufnahme Beauftragter 
für Fälle sex. Missbrauchs im 
Erzbistum Paderborn 
 Einschalten des Jugendamtes  
oder ggf. der Polizei 
 

Handlungsleitfaden – erwachsene Schutzbefohlene: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

  

Gefahr in 

Verzug: 

Sofortige 

Mitteilung an den 

sozial-

psychatrischen 

Dienst,   ggfs. 

Polizei 

Erste Information / Wahrnehmung von „gewichtigen Anhaltspunkten“ für eine Gefährdung von einem 

schutzbefohlenen Erwachsenen 

Anhaltspunkte  

 

unbegründet 

Kein Handlungsbedarf 

 Dringlichkeitsprüfung: Gefahr in Verzug? 
 Ruhe bewahren 
 Eigene Wahrnehmungen ernst nehmen! 

Keine überstürzten Aktionen und 
Alleingänge! 

 Verhalten / Auffälligkeit des betroffenen 
Menschen beobachten, Notizen mit    

      Datum/Uhrzeit anfertigen.     
      Ggfs. Verdacht mit anderen  
      Ehrenamtlern/Gruppenleitern    
      besprechen und gemeinsam  
      Auffälligkeiten / ungute  
      Gefühle ins Wort bringen und  
      dokumentieren. 

Erhärtet sich der Verdacht aus Sicht des Teams 

Besonnen handeln! Eigene Grenzen und Möglichkeiten erkennen und akzeptieren. 
 

Kontaktaufnahme und Absprache zum weiteren Vorgehen zum Wohle des     
hilfsbedürftigen Menschen mit der Präventionsfachkraft, Beratungsstellen, o. a. 
 

Informationssichtung – Welche Tatsachen sind bekannt? 
 

Hypothesebildung – Lassen die vorliegenden Informationen und Anhaltspunkte  
auf eine Gefährdung schließen? 
 

Dokumentation der Beratungsergebnisse und Festlegung des weiteren Vorgehens. 

Gefahr in Verzug: 

 

ÜBERGEBEN 

           
  

Anhaltspunkte  

 

unbegründet 

 

 

Kein Handlungsbedarf 
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Sofortige Mitteilung an: 
 Leitungsebene 
(Vorstand, Rechtsträger) 
 Bei Vermutung gegen  
einen kirchlichen Mitarbeiter: 
Kontaktaufnahme Beauftragter 
für Fälle sex. Missbrauchs im 
Erzbistum Paderborn 
 Einschalten des Jugendamtes  
oder ggf. der Polizei 

6.2 Dokumentationsbogen zum Kopieren bei einer Vermutung 
 

Dokumentation Vermutung   

Gruppenname: ______________________________________ 
  
Wer hat etwas beobachtet? 
(Name/n der 
Verantwortlichen/Gruppenleiter) 
 

 

Um welchen Schutzbedürftigen geht es? 
Alter? 
(Vertraulich mit Daten umgehen!) 
 

 

Was wurde konkret beobachtet? 
Was genau erschien seltsam, 
beunruhigend, verdächtig?  
(Fakten – keine eigenen Wertungen oder 
Mutmaßungen) 
Wann?  (Datum, Uhrzeit) 
 
 
 
 
 
 

 

Wer war dabei, wer hat etwas 
mitbekommen? Wer war involviert? 
 
 

 

Mit wem wurde bisher darüber gesprochen? 
 
 

 

Mögliches Vorwissen 
 
 

 

Welche Schritte / Absprachen sind geplant 
bzw. getroffen worden? 
 
 
 

 

Anmerkungen 
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Wurde die Präventionsfachkraft kontaktiert? 
 

  Ja, persönliches Gespräch / E-Mail am __________________  
  Nein 

Wurden Vereinbarungen getroffen? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 
 
6.3 Ansprechpartner für begründete Vermutung und Beratung 
 

Pastoralverbund Name Kontakt 
Pfarrer Andreas 

Schulte 
02375  2223  
schulte@pv-balve-hoennetal.de 

Präventionsfachkraft Elke Luig 02375 4969                                             
luig@pv-balve-hoennetal.de 

Extern Name Kontakt 
Erziehungs- und 
Familienberatung des 
Caritasverbandes in 
Menden 

  

02373 959650 
eb@caritas-menden.de 

Kath. Beratungsstelle für 
Ehe, Familien und 
Lebensfragen in Iserlohn 

 02371 29363                                                                
eheberatung-iserlohn@ 
erzbistum-paderborn.de 

Erziehungsbeistand  
Sozialdienst kath. 
Frauen (SKF) Menden 

 02373 92870 
info@skf-menden.de  
www.skf-menden.de 

Zuständige Fachkraft 
nach § 8a SGB VII des 
Märkischen Kreises 
(Kinderschutzfachkraft) 

Kim Heinzer 02351 966-6626 
k.heinzer@maerkischer-kreis.de 

Amtliche Beratungsstelle 
für misshandelte, 
vernachlässigte und 
sexuell missbrauchte 
Kinder, Jugendliche und 
deren Eltern Hamm 

  
 
02381 5893760 

Frauenberatungsstelle 
Märkischer Kreis mit Sitz 
in Lüdenscheid und 
Hemer 

 

Renate 
Kuhn-
Weskamm, 
Birgit 
Reckermann  

Lüdenscheid: 02351 860043 
frauenberatungsstelle-mk@t-online.de                                    

Hemer: 02372 8440 122 
frauenbeauftragungsstelle-mk-hemer@ 
web-de 

Sozialpsychiatrischer 
Dienst   Menden 
             Lüdenscheid 

  
02373 9373-23 
02351 966-7612 

Polizei Balve 
Polizei Bezirksdienst 
Neuenrade 

 02375 2275 
 
02392 610 00 

Bischöfliche/r Gabriela missbrauchsbeauftagte@ 

mailto:eb@caritas-menden.de
mailto:info@skf-menden.de
http://www.skf-menden.de/
mailto:k.heinzer@maerkischer-kreis.de
mailto:frauenberatungsstelle-mk@t-online.de
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Beauftragte/r für Fälle 
sexuellen Mißbrauchs 
(bei Beteiligung von 
kirchl. Mitarbeitern – 
auch ehrenamtlichen) 

Joepen, PB 
Prof.Dr.  
Martin 
Rehborn, 
DO 

joepenkoeneke.de, 0160 702 4165, 
 
missbrauchsbeauftragter@rehborn.com.de 
0170 844 5099 

Leiter der Koordinations 
stelle Prävention 
sexualisierte Gewalt im 
Erzbistum Paderborn 

Karl-Heinz 
Stahl  

 05251 125-1213 
 Karlheinz.stahl@erzbistum-paderborn.de 

Außerdem hier noch die Nummern gegen Kummer 
kostenfrei und anonym 

Kinder- und Jugendtelefon: 0800 116111 
Elterntelefon: 0800 1110550 

Hilfetelefon Sexueller Missbrauch: 
Telefonische Anlaufstelle des Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen 

Kindesmissbrauchs in fachlicher Verantwortung von N.I.N.A.e.V: 

0800 22 55 530 
 
 

7. Qualitätsmanagement 
 

Dieses Konzept ist nicht nur durch eine Fragebogenaktion (s. Anhang) vorbereitet, 
sondern auch in der Entwurfsphase noch einmal von vielen Gruppenverantwortlichen 
überprüft worden. Es wird in der Endfassung an alle thematisch betroffenen Gruppen 
verteit und auch öffentlich ausgelegt, verbunden mit dem Angebot, darüber ins 
Gespräch zu kommen. 
 
Die Präventionsfachkraft und die Sekretärin von St. Blasius versuchen auch zukünftig 
sicher zu stellen, dass wirklich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit 
Schutzbedürftigen in der kirchlichen Arbeit in Kontakt kommen, entsprechend ihrer 
Einsatzfeldern sensibilisiert und geschult werden. Dabei sind sie auf aktuelle 
Informationen aus den Einsatzfeldern angewiesen. 
Außerdem wurden durch die Risikoanalyse in vereinzelten Gemeinden strukturelle 
räumliche Risikofaktoren aufgedeckt, die beheben werden. 
So bleiben die Implementierung und Umsetzung des Schutzkonzeptes und die 
fortlaufende Sensibilisierung aller Mitarbeitenden als Aufgaben bestehen. 
In unserem Pastoralverbund gilt es schon bald, die ersten Auffrischungskurse 
anzubieten.  
 
Die Präventionsfachkraft initiiert, dass alle fünf Jahre das Konzept auf seine 
Gültigkeit überprüft und aktualisiert wird. 
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8. Anhang 
 

8.1 Fragenbogen zur Risikoanalyse und zum Verhaltenskodex 
 

Anschreiben: 
 

         Elke Luig / Gemeindereferentin 
         Märkische Str. 38 / 58802 Balve 
                            Telefon 02375/4969   

                                                                                                                                                   Fax 02375/1833
          

        E-Mail:luig@pv-balve-hoennetal.de 
Pastoralverbund Balve-Hönnetal / E. Luig / Märkische Str. 38 / 58802 Balve 

An alle Kirchenvorstände, Gemeindeausschüsse, Gruppen und Verbände  

und ihre Verantwortliche 

in den Kirchengemeinden im Pastoralverbund Balve-Hönnetal   

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Verantwortliche! 

Ich schreibe Ihnen heute als Präventionsfachkraft unseres Pastoralverbundes. 

Der Pastoralverbund hat vom Erzbischof den Auftrag bekommen, bis zum Ende 2018 

ein Schutzkonzept zu entwerfen, wie bei uns sexualisierter Gewalt an Kindern, Jugendlichen 

und anderen Schutzbefohlenen vorgebeugt und eine Kultur der Achtsamkeit geschaffen 

werden kann. Außerdem soll festgelegt werden, was jemand, der eine Vermutung hat, 

unternehmen kann, damit das Leitwort „Augen auf: Hinsehen und schützen!“ wirksam 

werden kann. 

Regina Rüdiger und ich kümmern uns darum, dass dieses Konzept erstellt wird. Aber alle 

irgendwie Verantwortliche müssen uns dabei helfen. 

Als ersten Schritt bitten wir, den angefügten Fragebogen entweder selber auszufüllen 

und/oder an alle in ihrer Gemeinde mit Schutzbefohlenen2 Arbeitenden weiterzuleiten. 

Wir bitten darum, die Fragebögen bis zum 15. März ausgefüllt an uns zurück zu schicken, 

entweder an die obige Adresse oder sie im nächsten Pfarrbüro abzugeben. 

 

Vielen Dank für alle Mühen. Dies soll dem Schutz von Kindern und Jugendlichen dienen - 

das dürfen wir nicht vergessen.   

Viele liebe Grüße 

Elke Luig 

 
 
 

                                                           
2 Der Begriff „Schutzbefohlene“ wird im Fragebogen erklärt.  
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Risikoanalyse:  

 

Vorbereitung eines Institutionellen Schutzkonzeptes für den Pastoralverbund 

Balve-Hönnetal (Hilfen dazu sind auch in der beigelegten Broschüre zu finden): 

Risikoanalyse von ______________________________________ 

(Gruppe, Verband, Arbeitskreis, …)  

in der Gemeinde ________________________________________ 

durchgeführt durch ______________________________________ 

(wen = Name(n), Anzahl der Gruppenmitglieder – wenn es geht, in einer Gruppe 

durchführen – bei Bedarf kommt Elke Luig auch gerne als Hilfe hinzu.)  

am _____________________________ (Datum) 

____________________________________Ansprechpartner/Verantwortliche  

WICHTIG: Sollte der Platz zum Schreiben nicht reichen, ergänzende Blätter 

anfügen. 

1. Welche hauptberuflichen/ehrenamtlichen Mitarbeiter-innen sind in welchen 

Bereichen  aktiv? 

_______________________________________________________________ 

2. Für welche Zielgruppe(n) gibt es Angebote: 

                     

_________________________________________________________________  

3.  Sind Themen wie körperlicher oder sexualisierte Gewalt schon einmal zur 

Sprache gekommen?      Ja / Nein / ? 

 Wenn ja, was kann dazu gesagt werden: _____________________________ 

___________________________________________________________________ 

4. Mir/uns ist bekannt,  

dass Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre, behinderte und betreute Personen  

(also alle in Abhängigkeitsverhältnissen, z. B. zu Betreuungspersonen, 

Gruppenleitern, Lehrern, Erzieher-innen)  
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Schutzbefohlene sind.                             Ja / nein  

5. Diese Abhängigkeitsverhältnisse können ausgenutzt werden? 

Wo sehen wir dafür Möglichkeiten? Wo sehen wir in unserem Einsatzfeld 

mögliche Gefährdungsmomente? 

(z. B. 1:1-Situationen= 1 Betreuer:1 Zubetreuende/r, Gruppenübernachtungen, 

…) 

________________________________________________________________  

________________________________________________________________ 

6. Gibt es möglicherweise begünstigende Situationen oder Strukturen? 

(z. B. abschließbare, uneinsehbare Räume, Abhol-, Wegbring- oder andere 

Fahrten, Lage bestimmter Räume eher außerhalb, schlecht ausgeleuchtete 

Bereiche, Lage der Toilettenanlage, Vertrauensverhältnis, Machtverhältnis oder 

Verletzlichkeit eines Kindes, das ausgenutzt werden kann, Grad der Intimität von 

Kontakten, … ): 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Gibt es Ideen, wie kann mit diesen Risiken umgegangen werden? 

________________________________________________________________ 

7. Allen Verantwortlichen in unserem Bereich ist bekannt,  

dass Leiter-innen ab 16 Jahre, die mit Schutzbefohlenen im Rahmen der 

kirchlichen Gemeindearbeit  und in den kirchlichen Verbänden in Kontakt 

kommen, für das Thema sensibel gemacht werden müssen: 

Punktueller Aktionskontakt  (z. B. Sternsingeraktion/Krippenspielprobe/ …): 

Selbstverpflichtungserklärung + Auge-auf-Broschüre  

Tagsüber-Kontakt: Grundinformation = Selbstverpflichtungserklärung + 3-U-Std.-

Schulung 

Übernachtungs-Kontakt/Freizeiten: Basis = Selbstverpflichtungserklärung + 6-U-

Std.-Schulung + ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis 

Hauptamtlichkeit (Pastoral tätige, Lehrer-innen, Erzieher-innen): 

Selbstverpflichtungserklärung + Intensivschulung = mindest. 12- U-Std. + ein 

erweitertes polizeiliches Führungszeugnis 

Ja /  Nein 

Bei folgenden Personen wird darauf geachtet, dass sie eine 

Selbstverpflichtungserklärung unterschrieben haben und/oder an einer Schulung 

teilgenommen und evtl. ein erweitertes poliz. Führungszeugnis vorgelegt haben:  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________ 

Folgende Personen sind noch nicht geschult und können zu Schulungen 

eingeladen werden: 

Name:  Vorname Geb.datum Aufgabe  Kontakt-email od. Tel.   Art 

d. Schulg. 

 

 

8. Gibt es bereits in der Gruppe / im Mitarbeiterkreis / Leitungsteam / ___________ 
gemeinsam vereinbarte Regeln für den Umgang miteinander? 
Ja / nein 

Wenn ja, welche z. B. (Gerne selber erarbeitete Gruppenregeln komplett 

anhängen od. digital schicken) 

________________________________________________________________

Wenn nein, welche Möglichkeiten werden gesehen, solche zu vereinbaren? 

________________________________________________________________ 

9. Ist ein Verhaltenskodex wie in Anlage 1 bereits bekannt und wird umgesetzt? 

Ja / nein / keine Kenntnis ob 

10.  Gibt es klar definierte und allen bekannte Zuständigkeiten und 

Verantwortlichkeiten?  

(Wer ist für was zuständig?)_ 

________________________________________________________________ 

11. Wenn ich Hilfe und Unterstützung brauche, kann ich mich wenden an ….? –                 

      Bitte Beispiele nennen:  

________________________________________________________________ 

12. Welche Wege der Verständigung nutzen wir (z. B. Gespräch, Whatsapp, ….) 

________________________________________________________________ 

13. Entdecken wir Bedingungen, Strukturen oder Arbeitsabläufe, die aus Tätersicht 

bei der Planung und Umsetzung von Taten genutzt werden können? 

________________________________________________________________ 
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Anlage 1 

10 Regeln für den Umgang miteinander - Verhaltenskodex – ein 

Vorschlag  

Bitte so bewerten: 

Da stimmen wir zu = + 

Das lehnen wir ab  =  - 

Da haben wir keine Meinung: 0    

Das würden wir bei uns anders heißen: /  

 1.  In Gesprächen sind Sprache und Wortwahl so zu wählen, dass die          
      persönlichen Grenzempfindungen der anvertrauten Person geachtet und      
      gewahrt bleiben. 

Was ist uns bei der Sprache und Wortwahl z. B. mit Kindern und 

Jugendlichen wichtig? 

Kein Anschreien, Respekt auf Augenhöhe, … 

2. Alle Mitarbeitenden achten auf eine durchsichtige, sensible, zugewandte 

und zugleich angemessene Gestaltung von Nähe und Distanz. 

Wie wollen wir miteinander umgehen? Was geht? Was geht nicht? 

3. Vergünstigungen oder Geschenke durch Mitarbeitende an einzelne 

anvertraute Personen sind nur erlaubt, wenn sie in einem sinnvollen und 

angemessenen Zusammenhang mit der Aufgabe stehen. 

Regelmäßige Geschenke an Kinder und Jugendliche, die zu 

Abhängigkeiten führen, sind bei uns unzulässig  ? ! 

4. Filmen und fotografieren setzt grundsätzlich das Einverständnis der 

Betroffenen oder der Erziehungsberechtigten voraus. Eine 

Veröffentlichung oder Weitergabe eines Personenfotos –insbesondere in 

sozialen Netzwerken und Internetforen – setzt die Zustimmung des 

Betroffenen und des Erziehungsberechtigten voraus. 

Das allgemeine Persönlichkeitsrecht, insbesondere das Recht am eigenen 

Bild, ist zu achten. 

5. Die Nutzung von sozialen Netzwerken im Kontakt mit Minderjährigen, zu 

denen ein Betreuungsverhältnis besteht, ist nur im Rahmen der gültigen 

Regeln und Geschäftsbedingungen zulässig. 

 

6. Jeder bestimmt selbst das Maß körperlicher Berührungen durch andere. 

Andere körperlich zu berühren zu dürfen, erfordert die freie erklärte 



 
 

26 

Zustimmung. Die Berührung muss altersgerecht und angemessen sein 

und darf das pädagogisch/medizinisch sinnvolle und notwendige Maß 

nicht überschreiten. 

 

Körperkontakte ermöglichen ein vertrautes Miteinander und sollten nicht 

grundsätzlich verboten werden. Welche Grenzen und Regeln sind uns 

wichtig? 

7. Die persönliche Schamgrenze und die Intimsphäre der anvertrauten 

Person ist in jedem Fall zu achten. Jedes Verhalten, das die Intimsphäre 

verletzt, ist zu unterbinden. 

 Gemeinsames Umkleiden, gemeinsame Körperpflege und gemeinsames 

Duschen mit Schutzpersonen sind nicht gestattet. 

 Mitarbeitende übernachten nicht gemeinsam mit den Anvertrauten in einem 

Raum. 

 Sollte aus Aufsichtsgründen ein Betreten der Sanitär- bzw. Schlafräume durch 

Mitarbeitende erforderlich sein, geschieht dies nur in Begleitung einer weiteren 

erwachsenen Person. 

 Die Übernachtungen finden möglichst geschlechtergetrennt statt. 

 

8. Die Auswahl von schriftlichem Arbeitsmaterial, Computersoftware, Filmen 

und Spielen hat pädagogisch verantwortlich und altersgerecht zu erfolgen. 

Kinder- und Jugendschutzbestimmungen sind einzuhalten.   

 

9. Verantwortliche und Bezugspersonen sind verpflichtet, bei der Nutzung 

jedweder Medien durch minderjährige Schutzbefohlene auf eine 

gewaltfreie Nutzung zu achten. 

Sie sind verpflichtet gegen jede Form von Diskriminierung, gewalttätiges 

oder sexistisches Verhalten sowie (Cyber-)Mobbing Stellung zu beziehen. 

Filme, Computerspiele oder Druckmaterial mit pornographischen Inhalten 

sind in allen kirchlichen Zusammenhängen verboten. 

 

10. Bei der Gestaltung von pädagogischem Programm ist jede Form von 

Gewalt, Nötigung, Drohung oder Freiheitsentzug ebenso untersagt wie 

jede Art von Disziplinierung in solcher Weise. 

Erzieherische Maßnahmen müssen angemessen und im direkten Bezug zu 

evtl. Fehlverhalten stehen. 

Mutproben sind zu untersagen, auch wenn eine Person ausdrücklich 

zustimmt. 

 



 
 

27 

Ergänzen möchten wir: 

___________________________________________________________ 

 

8.2  Muster der Selbstverpflichtungserklärung 
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8.3 Muster für die kostenfreie Ausstellung eines erweiterten     
                                                                Führungszeugnisses   

 
 
 
 
Träger:        Datum: ________________ 

______________________________________________ 
Bezeichnung 
______________________________________________ 
Straße, HNr. 
______________________________________________ 
PLZ, Ort 
 
 
 

Erweitertes Führungszeugnis nach § 30 a BZRG 

Hiermit wird bestätigt, dass der oben genannte Träger entsprechend § 72 a Sozialgesetzbuch 
VIII die persönliche Eignung von ehrenamtlichen und nebenamtlichen Mitarbeitern/innen 
zum Zwecke der Betreuung von Minderjährigen anhand eines Führungszeugnisses gem. § 
30a BZRG zu überprüfen hat. 
 
Die Mitarbeiterin (Antragstellerin) / Der Mitarbeiter (Antragsteller) 
 
Name, Vorname: 
___________________________________________________________________ 
 
geboren am: _________________ in: _____________________________________________ 
 
Straße, H‐Nr.: ________________________________________________________________ 
 
PLZ, Ort: ____________________________________________________________________ 
ist aufgefordert, ein erweitertes Führungszeugnis nach § 30 a BZRG vorzulegen. Ich bitte um 
umgehende 
 
Übermittlung an den Antragsteller, damit die persönliche Eignung zeitnah überprüft werden 
kann. 
Folgender Absatz gilt nur, wenn er angekreuzt ist: 
         Die Antragstellerin/ der Antragsteller benötigt das erweiterte Führungszeugnis, weil 
sie/er als ehrenamtliche/r Helfer/in in der Kinder‐ und Jugendarbeit tätig ist. Für diese 
Tätigkeit wird keine Vergütung oder Gehalt gezahlt und auch keine anderweitigen 
wirtschaftlichen Vorteile gewährt. Es wird der Antrag gestellt, für die Erteilung des 
Führungszeugnisses eine Gebührenbefreiung auszusprechen. 
 

Stempel und 
Unterschrift: 
 
_________________________________________________________________ 
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8.4 Selbstauskunftserklärung –  
      Bestätigung der Angaben des erweiterten Führungszeugnisses  
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8.5 Literatur- und Internethinweise 
 

Liebevoll begleiten - Bestellnummer 13660500 - Schutzgebühr keine 
 

Thema: Körperwahrnehmung und körperliche Neugier kleiner Kinder 
 

Ein Ratgeber für Eltern zur kindlichen Entwicklung vom 1. bis zum 6. 

Lebensjahr. 

Die Broschüre beschreibt die Entwicklung des Kindes anhand beispielhafter 

Situationen in den verschiedenen Altersphasen. Sie enthält Hinweise, wie 

Eltern auf die Fragen ihrer Kinder reagieren können und es in seinem 

Körpergefühl, seiner Bindungs- und Liebesfähigkeit fördern und begleiten 

können. Wichtige Aspekte wie Schamgefühle und Grenzen werden ebenso angesprochen wie 

die Rolle der Medien und der Schutz vor sexuellen Übergriffen. 
 

Zu bestellen bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung / Maarweg 149-161 / 

50825 Köln / Tel +49 221 8992-0 / Fax +49 221 8992-300 / 

E-Mail: poststelle@bzga.de / E-Mail für Bestellungen von Medien und Materialien: 

order@bzga.de / Die BZgA auf Twitter 
 

Dagmar Geisler,  Mein Körper gehört mir! - Schutz vor Missbrauch für Kinder ab 5.  
 

Nein' zu sagen und unangenehme Berührungen abzuwehren, ist nicht 

einfach. Selbstbewussten Kindern fällt es leichter, deutlich zu sagen, 

was sie mögen und was sie nicht mögen. Deshalb ist es für alle Kinder 

wichtig, sich ihrer Gefühle und ihres Körpers bewusst zu werden. Denn 

nur so können sie Grenzen setzen. 

Dieses Buch gibt mit seinen klaren Bildern und dem einfachen Text 

Anregungen zum Gespräch und zum Nachdenken über das Thema 

"sexuelle Grenzüberschreitung". 
Ausgezeichnet mit dem Kinder- und Jugendbuchpreis des Deutschen 

Ärztinnenbundes e. V., "Die Silberne Feder" 

AUGEN AUF: hinsehen und schützen -  
Informationen zur Prävention sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen 

Broschüre für Gruppenverantwortliche – kostenlos zu bekommen bei der Präventionsfachkraft 

 
Siehe auch:  
www.praevention-kirche.de   www.caritas.de/sexueller-missbrauch 
www.zartbitter.de     www.wildwasser.de 
www.hilfeportal-missbrauch.de   www.nummergegenkummer.de 
www.kinderschutzbund-nrw.de/was-wir-tun/projekte/gewalt-gegen-kinder 

 
 

8.6 Impressum 
Institutionelles Schutzkonzept des Pastoralverbund Balve-Hönnetal – Hinsehen und 
schützen 
Herausgeber: Die katholischen Kirchengemeinden im Pastoralverbund Balve-Hönnetal. 
Redaktion (verantwortlich): Präventionsfachkraft Gemeindereferentin Elke Luig 
Anschrift: Märkische Str. 38, 58802 Balve, Tel. 02375 4969 
E-Mail: luig@pv-balve-hoennetal.de 
 

© Alle Rechte der Veröffentlichung und Vervielfältigung, auch auszugsweise, bedürfen der 
schriftlichen Zustimmung der Redaktion. Das Pastoralverbundslogo ist geschützt. Die Rechte 

mailto:poststelle%40bzga.de
mailto:order%40bzga.de
https://twitter.com/bzga_de
https://www.thalia.de/shop/home/mehr-von-suche/ANY/sa/dagmar_geisler.html;jsessionid=C106B3B41EA04DA12BABC3E53E5F1858.shoptc5?mehrVon=Dagmar+Geisler
http://www.praevention-kirche.de/
http://www.caritas.de/sexueller-missbrauch
http://www.zartbitter.de/
http://www.wildwasser.de/
http://www.hilfeportal-missbrauch.de/
http://www.kinderschutzbund-nrw.de/was-wir-tun/projekte/gewalt-gegen-kinder
mailto:luig@pv-balve-hoennetal.de
http://www.twitter.com/bzga_de
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an den Schwarz-Weiß-Bildern liegen bei der Fachstelle Prävention des Erzbischöflichen 
Generalvikariates Paderborn.    

8.7 Raum für eigene Notizen  
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Raum für weitere Notizen  
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Raum für noch mehr Hinsehen und Schützen! 

  
 
 
 
 
 
 



 
 

36 

Augen auf… 

 
und schützen! 

 
 
 
 
 


